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Landesarbeitsgericht München 

Im Namen des Volkes 

URTEIL 

In dem Rechtsstreit  

 A. 
A-Straße, A-Stadt 

- Kläger und Berufungskläger - 

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte B. 
B-Straße, B-Stadt 

gegen 

 Firma C.  
C-Straße, C-Stadt 

- Beklagte und Berufungsbeklagte - 

Prozessbevollmächtigter: 

Rechtsanwalt D. 
D-Straße, D-Stadt 
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hat die 3. Kammer des Landesarbeitsgerichts München ohne mündliche Verhandlung auf-

grund der Beratung vom 12. November 2020 durch die Vorsitzende Richterin am Landes-

arbeitsgericht Dr. Eulers und die ehrenamtlichen Richter Bergmüller und Pirsch 

 

für Recht erkannt: 

 

I. Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Arbeitsgerichts München 

vom 23.01.2020 – 12 Ca 4721/19 – wird kostenpflichtig zurückgewiesen. 

 

II. Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

Tatbestand: 

 

Die Parteien streiten über die Zahlung einer Sozialplanabfindung und hilfsweise über einen 

Nachteilsausgleich. 

 

Der am 00.00.0000 geborene Kläger war seit dem 01.01.2004 bei der Z. bzw. ihrer Rechts-

vorgängerin als angestellter Außendienstmitarbeiter auf der Grundlage des Arbeitsvertrags 

mit Y. vom 19.12.2003 beschäftigt, für dessen Inhalt auf Anlage B18 (Bl. 244 ff. d. A.) ver-

wiesen wird. Im Arbeitsvertrag heißt es u.a.: 

 

„3. Vertragsgrundlagen“  

Auf Ihr Arbeitsverhältnis finden die für uns geltenden Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen 

und – soweit durch diesen Vertrag nicht anders vereinbart – unsere internen Richtlinien in 

den jeweils gültigen Fassungen Anwendung.  

 

Der Manteltarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe regelt in § 24 den „Verfall von 

Ansprüchen“ wie folgt: 
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Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis – ausgenommen solche aufgrund deliktischer Hand-

lungen – verfallen, soweit sie nicht spätestens innerhalb von 6 Monaten nach Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses schriftlich geltend gemacht werden. 

Hierunter fallen nicht Ansprüche des Arbeitgebers aus der Einkommensregelung mit den 

Angestellten des Außendienstes, insbesondere aus einer Provisionsvereinbarung. Entspre-

chende Ansprüche der Angestellten müssen jedoch innerhalb einer Frist von 12 Monaten 

wenigstens dem Grunde nach schriftlich geltend gemacht werden.“ 

 

Die Z. strebte im Jahr 2016 eine Änderung ihrer Vertriebsstruktur an und vereinbarte mit 

dem bei ihr tarifvertraglich für den Konzern gebildeten (vgl. Anlage BG2, Bl. 336 ff. d. A.) 

„gemeinsamen Betriebsrat“ am 11.08.2016 eine „Eckpunkte- und erste Duldungsvereinba-

rung zum Projekt Agentur der Zukunft“ (künftig: Eckpunktevereinbarung, vgl. unbenannte 

Anlage, Bl. 209 ff. d. A.). Ihre Ziffer II. (2.) lautet: 

 

„Alle Mitarbeiter, die sich am 01.07.2016 in einem ungekündigten und unbefristeten Anstel-

lungsverhältnis im verkaufenden Außendienst der X. befinden, erhalten das Angebot, frei-

willig in ein freies Handelsvertreterverhältnis gemäß § 84 HGB bei der X. zu wechseln. Die 

Konditionen, zu denen den Mitarbeitern eine Beendigung ihres Anstellungsverhältnisses 

angeboten werden wird, werden zwischen den Parteien im abzuschließenden Sozialplan 

festgelegt.“ 

 

Am 08.12./12.12.2016 wurde zwischen der Z. und ihrem Gesamtbetriebsrat der „Sozialplan 

zum Projekt Agentur der Zukunft“ (vgl. Anlage BG3, Bl. 217 ff. d. A.) vereinbart, der nach 

seiner Präambel Regelungen zum Ausgleich der Nachteile enthält, die sich aus der Umset-

zung der geplanten Maßnahmen ergeben oder ergeben können. Teil B Ziff. I. 1. und 2. des 

Sozialplans regelt das Wechselangebot in ein freies Handelsvertreterverhältnis frühestens 

ab 01.04.2017 und das Angebot auf Abschluss eines unterschriftsreifen Aufhebungsver-

trags; Teil B Ziff. II. 1. die Voraussetzungen der Zahlung eines Wechselzuschusses. 

 

Zum 31.12.2016 ging das Arbeitsverhältnis des Klägers im Rahmen eines Betriebsteilüber-

gangs auf die Beklagte über (vgl. Schreiben vom 16.11.2016, Anl. B17, Bl. 238 ff. d. A.).  
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Die Beklagte bot ihren 1.380 Arbeitnehmern im Außendienst - darunter dem Kläger - an, 

als Arbeitnehmer auszuscheiden und bei der Z. als selbständiger Handelsvertreter im Rah-

men des Projekts „Agentur der Zukunft“ weiter tätig zu sein. Neben dem Kläger machten 

davon bundesweit 550 Arbeitnehmer Gebrauch.  

 

Ende März 2017 übersandte die Beklagte dem Kläger ein bereits am 13.02.2017 unter-

schriebenes Exemplar eines Aufhebungsvertrags mit dem Beendigungsdatum 31.03.2017 

(vgl. Anl. A1, Bl. 13 ff. d. A.). Auf Nachfrage des Klägers erklärte sein unmittelbarer Vorge-

setzter Herr D., die Unterlagen seien bei ihm verspätet angekommen; nach einer E-Mail der 

Personalabteilung sollten die Beendigungsdaten in diesen Fällen abgeändert werden auf 

den 30.04. Daraufhin änderte der Kläger am 27.03.2017 handschriftlich den Beendigungs-

termin auf den 30.04. und unterschrieb seinerseits den Aufhebungsvertrag. Er erhielt den 

nach dem „Sozialplan zum Projekt Agentur der Zukunft“ vorgesehenen Wechselzuschuss 

i. H. v. 3.333,00 € brutto. In der Folge wurde der Kläger auf Basis eines selbstständigen 

Handelsvertretervertrages für die Z. tätig.  

 

Am 27.09.2017 beschloss der Verwaltungsrat des Mutterkonzerns der Beklagten, den Ver-

trieb der Versicherungsprodukte nicht mehr durch eigene Arbeitnehmer oder Handelsver-

treter durchführen zu lassen. Die Entscheidung wurde am 28.09.2017 im Rahmen einer ad-

hoc-Meldung veröffentlicht (vgl. Anl. A6, Bl. 25 f. d. A.). Mit Schreiben vom 28.09.2017 teilte 

der Betriebsrat der Beklagten der Belegschaft mit, dass er über eine neue Konzernstrategie 

informiert worden sei (vgl. Anl. B3, Bl. 145 f. d. A.). In der Folgezeit fanden Verhandlungen 

zu einem Interessenausgleich und Sozialplan statt. Am 15.02.2018 vereinbarten die Be-

klagte und der Konzernbetriebsrat – dieser u.a. handelnd für den Gesamtbetriebsrat der 

Beklagten – den Sozialplan „SSY to Lead“, der in Teil C Ziffer V für ausscheidende Arbeit-

nehmer Abfindungen vorsieht.  

 

Mit Schreiben vom 04.05.2018 erklärte der Kläger die Anfechtung des Aufhebungsvertra-

ges und machte Abfindungsansprüche aus dem Sozialplan „SSY to Lead“ in Höhe von 

35.451,67 € brutto geltend (Anlage A3, Bl. 19 f. d. A.). Mit Schreiben vom 14.05.2018 er-

klärte der Kläger die Kündigung des seiner Ansicht nach noch bestehenden Arbeitsverhält-

nisses zum 31.12.2018 (Anlage A2, Bl. 22 d. A.).  
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Mit seiner Klage begehrt der Kläger unter Anrechnung des erhaltenen Wechselzuschusses 

eine Abfindung nebst Entscheidungsprämie in Höhe von nunmehr mit 54.982,88 € brutto 

für deren Berechnung gem. Sozialplan „SSY to Lead“ auf die Klageschrift, S. 7, Bezug ge-

nommen wird. Der Kläger hat erstinstanzlich die Auffassung vertreten, der Anspruch stehe 

ihm aus dem Sozialplan „SSY to Lead“ zu. Sein Arbeitsverhältnis habe nicht durch den 

Aufhebungsvertrag vom 13.02./27.03.2017 am 30.04.2017, sondern erst aufgrund der Ei-

genkündigung vom 14.05.2018 am 31.12.2018 geendet. Der Aufhebungsvertrag sei wegen 

Verstoßes gegen das Schriftformerfordernis unwirksam. Der Kläger habe das Beendi-

gungsdatum handschriftlich abgeändert (Klageschrift, S. 12). Darüber hinaus sei der Auf-

hebungsvertrag aufgrund Anfechtung nichtig. Es liege ein Anfechtungsgrund i. S. d. § 123 

BGB vor. Er sei durch arglistige Täuschung zum Abschluss des Aufhebungsvertrags ver-

anlasst worden. Die Beklagte habe es auch unterlassen, ihn über die bereits bei Abschluss 

des von ihr veranlassten Aufhebungsvertrags beschlossene, aber dem Kläger nicht be-

kannte Betriebsänderung aufzuklären. Der Vorstand der Beklagten habe bereits im 1. Quar-

tal 2017 entschieden, den Vertrieb der Versicherungsprodukte ab 2018 statt durch eigene 

Arbeitnehmer oder Handelsvertreter der Z. durch die W. durchführen zu lassen. Hierfür 

sprächen die erheblichen Meinungsverschiedenheiten im Vorstand der Beklagten, die zum 

Ausscheiden einiger Vorstandsmitglieder geführt hätten. Um hohe Sozialplanabfindungen 

zu ersparen, hätte die Beklagte sich bereits im Vorfeld von möglichst vielen Arbeitnehmern 

trennen wollen, indem sie ihnen Handelsvertreterverträge mit der Z. angeboten habe. Die 

Außendienstmitarbeiter seien davon ausgegangen, ihnen würden laufende Versicherungs-

verträge, aus denen sie Bestandsprovisionen erzielten, „weggenommen“ werden, wenn sie 

sich nicht mit Aufhebungsverträgen und ADZ-Verträgen einverstanden erklären würden. 

Der damalige, für die Organisationsdirektion V. zuständige Organisationsdirektor habe bei 

einer Besprechung mit den Außendienstmitarbeitern Ende 2016 erklärt, wer nicht in die AdZ 

(Agentur der Zukunft) gehe und den in diesem Zusammenhang angebotenen Wechselzu-

schuss nehme, bleibe „Restangestellter“, was ein aussterbendes Modell sei. Darüber hin-

aus stünde ihm ein entsprechender Schadensersatzanspruch wegen der Verletzung von 

Aufklärungspflichten durch die Beklagte zu. Wäre der Kläger zutreffend informiert worden, 

so hätte er sich rechtlich beraten lassen. Die rechtliche Beratung hätte ergeben, dass der 

Abschluss eines Aufhebungsvertrages nachteilig ist, da dem Kläger hierdurch eine Sozial-

planabfindung verloren gehen werde. Mit Schriftsatz vom 29.10.2019 hat der Kläger seine 
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Klageforderung hilfsweise auf einen Nachteilsausgleichsanspruch gem. § 113 Abs. 3 Be-

trVG gestützt. Der Abschluss von ca. 550 Aufhebungsverträgen mit ca. 1.250 im Außen-

dienst beschäftigten Arbeitnehmern stelle eine interessenausgleichspflichtige, betriebs-

übergreifende unternehmensweite Betriebsänderung dar. Die Verhandlung eines Interes-

senausgleichs habe die Beklagte versäumt, so dass ein Nachteilsausgleichsanspruch für 

jeden der betroffenen Mitarbeiter in Höhe des später abgeschlossenen Sozialplanan-

spruchs gegeben sei.  

 

Der Kläger hat erstinstanzlich beantragt, 

 

die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 54.982,88 € (brutto) nebst 5 % Zinsen 

über dem EZB-Basiszinssatz seit 01.04.2018 zu zahlen. 

 

Die Beklagte hat erstinstanzlich beantragt,  

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Beklagte hat bestritten, dass der Aufhebungsvertrag wirksam angefochten worden sei. 

Sie habe keine gebotene Aufklärung unterlassen. Deshalb scheide auch ein Schadenser-

satzanspruch aus. Der Verwaltungsrat des Mutterkonzerns habe erst am 27.09.2017 be-

schlossen, den Vertrieb der Versicherungsprodukte nicht mehr durch eigene Arbeitnehmer 

oder durch eigene Handelsvertreter durchführen zu lassen. Hierüber sei am 28.09.2017 in 

einer sog. ad-hoc-Meldung informiert worden. Der Anspruch aus § 113 Abs. 1 BetrVG sei 

unbegründet, weil die Beklagte es im Hinblick auf die „Eckpunkte- und erste Duldungsver-

einbarung“ und den „Sozialplan zum Projekt Agentur der Zukunft“ nicht versäumt habe, 

einen Interessenausgleich in Bezug auf das Projekt „Agentur der Zukunft“ zu verhandeln. 

 

Das Arbeitsgericht hat die Klage durch Urteil vom 23.01.2020 - 12 Ca 4721/19 - als unbe-

gründet abgewiesen. Dem Kläger stehe kein Anspruch aus dem Sozialplan „SSY to Lead“ 

zu, da der Aufhebungsvertrag nicht gem. § 142 BGB nichtig sei. Der Kläger habe den Auf-

hebungsvertrag nicht wirksam gemäß § 123 BGB angefochten. Er habe die Voraussetzun-

gen für eine arglistige Täuschung entsprechend der Rechtsprechung des BAG (Urteil vom 

22.04.2004 - 2 AZR 281/03 -) nicht substantiiert darlegt. Zum Zeitpunkt des Abschlusses 
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des Aufhebungsvertrags sei mit den Verhandlungen zum Abschluss eines Sozialplanes 

nicht einmal begonnen worden. Zu dem Zeitpunkt habe es auch keine Beschlüsse des Vor-

standes zur Einstellung des Außendienstes gegeben, jedenfalls habe der Kläger solche 

nicht substantiiert vorgetragen. Anhaltspunkte für seine Annahme, die Beklagte habe sich 

bereits im Vorfeld von möglichst vielen Arbeitnehmern trennen wollen, indem sie ihnen Han-

delsvertreterverträge mit der Z. angeboten habe, um hohe Sozialplanabfindungen zu spa-

ren, bestünden nicht und seien seitens des Klägers nicht vorgetragen worden. Es handele 

sich um Behauptungen ins Blaue hinein. Auch die Voraussetzungen für einen Schadenser-

satzanspruch habe der Kläger nicht substantiiert dargetan.  

 

Der Kläger hat gegen das ihm am 17.02.2020 gestellte Urteil am 03.03.2020 Berufung ein-

gelegt und diese innerhalb der bis zum 18.05.2020 verlängerten Frist am 14.04.2020 be-

gründet.  

 

Die Beklagte hätte den Kläger vor Vereinbarung des Aufhebungsvertrags darüber aufklären 

müssen, dass sie beabsichtige, den gesamten Außendienst einzustellen und die Arbeits-

verhältnisse sämtlicher Außendienstmitarbeiter zu kündigen. Das Arbeitsgericht meine zu 

Unrecht, dass die Arbeitgeberin selbst dann nicht zu einer Aufklärung über geplante weitere 

Entlassungen verpflichtet sei, wenn sie im Zeitpunkt der Verhandlungen mit dem Arbeitneh-

mer bereits die Absicht gehabt hätte, noch weitere Arbeitnehmer in sozialplanpflichtigem 

Umfang zu entlassen, soweit sie mit den Verhandlungen zum Abschluss eines Sozialplans 

noch nicht begonnen habe. Einen solchen Rechtssatz habe das Bundesarbeitsgericht nur 

für den Fall aufgestellt, dass die Arbeitgeberin noch nicht habe wissen können, welche Aus-

wirkungen die geplanten weiteren Entlassungen haben würden. Demgegenüber sei der Be-

klagten das Mindestvolumen eines abzuschließenden Sozialplanes bekannt gewesen, da 

für sie absehbar gewesen sei, dass sich die Mitbestimmungsgremien auf keine Regelung 

unterhalb des 2016 abgeschlossenen Sozialplans eingelassen hätten, zumal sich die wirt-

schaftliche Situation der Beklagten sogar verbessert hätte.  

 

Das Arbeitsgericht habe nicht ohne Beweisaufnahme annehmen dürfen, im Mai 2017 (rich-

tig: März 2017) sei die Entlassung aller verbleibenden Außendienstmitarbeiter noch nicht 

beschlossen worden. Nach der Veröffentlichung der Zeitschrift „Versicherungswirt-
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schaftHEUTE“ vom 06.03.2017 heiße es, es sei bei der Beklagten angedacht, den gesam-

ten Außendienst an die W. zu verkaufen, weshalb der Finanzvorstand der Beklagten vor-

zeitig am 06.03.2017 ausgeschieden sei. Im weiteren Verlaufe des Jahres 2017 seien wei-

tere Vorstandsmitglieder ausgeschieden. Verließen fünf von sieben Vorstandsmitgliedern 

das Unternehmen, sei dies ein deutliches Zeichen für einen grundlegenden Wechsel der 

Geschäftspolitik. Laut dem zum Bundesanzeiger eingereichten Lagebericht der Beklagten 

für 2017, Seite 6, sei die strategische Neuausrichtung der Beklagten nach intensiven Vor-

besprechungen am 27.09.2017 vom Verwaltungsrat der Muttergesellschaft und vom Auf-

sichtsrat der Beklagten beschlossen und die Umsetzung umgehend gestartet worden. So-

wohl die Veröffentlichung in der Zeitschrift „VersicherungswirtschaftHEUTE“ vom 

06.03.2017 als auch derjenigen im Bundesanzeiger seien dem Kläger als Veröffentlichun-

gen in der Fachpresse nicht bekannt gewesen. Auch habe der vorausgegangene Sozial-

plan zum Programm SSY „grundsätzlich“ zwar den Innendienst, perspektivisch aber auch 

den Außendienst betroffen, weil ausweislich der Info-Unterlage „Sozialplan zum Programm 

SSY“ (Anlage C1 = Bl. 421 ff. d. A.), Stand Mai 2016, eine „ggf. ergänzende Regelung für 

Außendienst“ vereinbart werden sollte. Das Arbeitsgericht hätte deshalb die ausgeschiede-

nen Vorstandsmitglieder als Zeugen vernehmen müssen, da es sich bei den Behauptungen 

des Klägers nicht um willkürlich ins Blaue aufgestellte Behauptungen handele. Da der Klä-

ger keinen weiteren Einblick in die Geschehensabläufe hätte haben können, wäre es nach 

den Grundsätzen der abgestuften Darlegungs- und Beweislast Sache der Beklagten gewe-

sen, anhand der Vorstandsbeschlüsse und den ihnen zugrundeliegenden Erwägungen dar-

zustellen, welche Gründe sie veranlasst haben, Anfang 2017 einen großen Teil der ange-

stellten Außendienstmitarbeiter künftig als Handelsvertreter einzusetzen.  

 

Das Arbeitsgericht habe sich mit dem Einwand der Formunwirksamkeit des Aufhebungs-

vertrages nicht auseinandergesetzt. In diesem Zusammenhang bestreitet der Kläger, dass 

die nachträgliche Änderung des Vertragstextes von den vertretungsberechtigten Mitarbei-

tern der Beklagten autorisiert waren.  

 

Schließlich habe sich das Arbeitsgericht nicht mit dem Anspruch auf Nachteilsausgleich 

gemäß § 113 Abs. 3 BetrVG befasst. Die Beklagte habe keinen Interessenausgleich mit 

dem für den Kläger zuständigen örtlichen Betriebsrat der Organisationsdirektion V. oder 
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dem bei ihr bestehenden Gesamtbetriebsrat vereinbart. Die „Eckpunkte- und erste Dul-

dungsvereinbarung zum Projekt Agentur der Zukunft“ sei von einem anderen Gesamtbe-

triebsrat abgeschlossen worden. Die „Eckpunkte- und erste Duldungsvereinbarung zum 

Projekt Agentur der Zukunft“ enthielte keinen Interessenausgleich, sondern nur die Absicht, 

einen solchen abzuschließen.  

 

Der Kläger beantragt,  

 

unter Abänderung des Urteils des Arbeitsgerichts München vom 23.01.2020, 12 Ca 

4712/19, nach den Anträgen des Klägers aus der mündlichen Verhandlung 1. In-

stanz zu entscheiden. 

 

Die Beklagte beantragt,  

 

die Berufung zurückzuweisen.  

 

Das Arbeitsverhältnis sei durch die streitgegenständliche Aufhebungsvereinbarung been-

det worden. Die Formunwirksamkeit des Aufhebungsvertrags habe der Kläger erstmals im 

Berufungsverfahren vorgebracht, weswegen Verspätung gemäß § 67 ArbGG gerügt werde. 

Das Schriftformerfordernis in Bezug auf die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses sei durch 

den Abschluss des Handelsvertretervertrages gewahrt, da eine Tätigkeit als angestellter 

Außendienstmitarbeiter eine Tätigkeit als selbständiger Handelsvertreter ausschließe. Vor 

Abschluss des Aufhebungsvertrages und des Handelsvertretervertrages hätten die Par-

teien auch umfangreich verhandelt. Der Kläger sei hinreichend über die Folgen der Ver-

tragsaufhebung und des Abschlusses des neuen Handelsvertretervertrages aufgeklärt und 

gewarnt worden. Die Vertreter der Beklagten seien mit den Änderungen der Aufhebungs-

vereinbarung einverstanden gewesen.  

 

Der Kläger habe die Aufhebungsvereinbarung nicht wirksam angefochten. Der Vortrag des 

Klägers begründe keine arglistige Täuschung. Die Arglist sei ausgeschlossen, wenn der 

eine Teil angenommen habe, der andere Teil sei informiert. Ausweislich der Veröffentli-

chung der Zeitung VersicherungswirtschaftHEUTE soll spätestens am 06.03.2017 allge-
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mein bekannt gewesen sein, dass der gesamte Außendienst der Beklagten an die W. ver-

kauft werde. Eine Kenntnismöglichkeit des Klägers reiche aus, um die Arglist auszuschlie-

ßen.  

 

Dem Kläger stehe schließlich ein Anspruch aus § 113 BetrVG nicht zu. Es sei mit dem 

„Sozialplan zum Projekt Agentur der Zukunft“ zwischen der Z. und dem Gesamtbetriebsrat 

vom 08.12./12.12.2016 ein Interessenausgleich schriftlich vereinbart worden. Nach Ziff. II 

gelte die Vereinbarung für alle Arbeitnehmer im verkaufenden Außendienst im Sinne von § 

3 Ziff. 1 des Gehaltstarifvertrages für das private Versicherungsgewerbe. Das hier streitige 

Arbeitsverhältnis habe bis zum 31.12.2016 zur Z. bestanden und sei zum 01.01.2017 auf 

die Beklagte übergegangen. Der Gesamtbetriebsrat sei gemäß dem Tarifvertrag über die 

Zusammenfassung von Betriebsstätten sowie die Größe und Zusammensetzung eines ge-

meinsamen Gesamtbetriebsrats in der X. ab 01.01.2015 für die Verhandlungen zuständig 

gewesen.  

 

Darüber hinaus beruft sich die Beklagte auf die durch arbeitsvertragliche Bezugnahme ver-

einbarte Ausschlussfrist des § 24 Abs. 1 MTV private Versicherungswirtschaft.  

 

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die von ihnen eingereichten Schrifts-

ätze nebst Anlagen Bezug genommen.  

 

Durch Beschluss vom 05.11.2020 wurde mit Zustimmung der Parteien beschlossen, dass 

das Gericht eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung trifft. Darüber hinaus wurde 

bestimmt, dass Schriftsätze bis spätestens 10.11.2020 beim Landesarbeitsgericht Mün-

chen eingereicht werden können. Der Termin zur Verkündung einer Entscheidung wurde 

auf den 12.11.2020, 14:00 Uhr, bestimmt.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Berufung ist zulässig, aber unbegründet.  
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I. 

 

Die nach § 64 Abs. 2 lit. b) ArbGG statthafte Berufung ist form- und fristgerecht eingelegt 

und begründet worden, §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 ArbGG i.V.m. §§ 519, 520 ZPO, und damit 

zulässig.  

II. 

 

Die Berufung ist jedoch unbegründet. Dem Kläger steht gegenüber der Beklagten der gel-

tend gemachte Zahlungsanspruch aus keinem Rechtsgrund zu.  

 

1. Der Zahlungsanspruch begründet sich nicht aus dem Sozialplan „SSY to lead“ vom 

15.02.2018.  

 

a) Der Kläger unterfällt nicht dem persönlichen Geltungsbereich des Sozialplans „SSY 

to lead“, weil sein Arbeitsverhältnis nicht nach dem 31.01.2018 beendet worden ist (vgl. 

zum persönlichen Geltungsbereich LAG Bremen, Urteil vom 08.09.2020 – 1 Sa 15/20, unter 

II. 1. a) der Entscheidungsgründe). Das Arbeitsverhältnis des Klägers endete bereits auf 

Grund des Aufhebungsvertrags vom 13.02./27.03.2017 mit Ablauf des 30.04.2017.  

 

aa) Der Aufhebungsvertrag ist formwirksam geschlossen worden, § 623 Abs. 1 BGB. 

 

(1) Nach § 623 Abs. 1 BGB bedürfen die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch 

Kündigung oder Auflösungsvertrag zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das Schriftformer-

fordernis bezweckt größte Rechtssicherheit. Der Schriftform kommt vor allem eine Beweis-

funktion über die Erklärung einer Kündigung oder des Abschlusses eines Aufhebungsver-

trages und deren Inhalt zu. Darüber hinaus entfaltet das Schriftformerfordernis eine Warn-

funktion (vgl. BAG, Urteil vom 19.01.2006 – 6 AZR 638/04 – Rn. 23 m.w.N.). Ist durch Ge-

setz die schriftliche Form vorgeschrieben, muss die Urkunde nach § 126 Abs. 1 BGB von 

dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten 

Handzeichens unterzeichnet sein (vgl. BAG, Urteil vom 15.12.2016 – 8 AZR 612/15 – Rn. 

20) und zwar bei Verträgen gemäß § 126 Abs. 2 BGB dergestalt, dass die Unterzeichnung 

der Parteien auf derselben Urkunde erfolgt.  
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Nach der Literatur gilt § 623 BGB grundsätzlich auch für spätere Änderungen oder Ergän-

zungen (vgl. Greiner in Ascheid/Preis/Schmidt, Kündigungsrecht, 6. Aufl. 2021, § 623 Rn. 

30; Henssler in MünchKommBGB, 8. Aufl. 2020, § 623 Rn. 39; Preis/Gotthardt, Schriftfor-

merfordernis für Kündigungen, Aufhebungsverträge und Befristungen nach § 623 BGB, 

NZA 2000, 348, 355; ErfK/Müller-Glöge, 20. Aufl. 2020, § 623 Rn. 20). Ausnahmsweise 

kann die nachträgliche Änderung eines formgültig geschlossenen Vertrags ohne Verstoß 

gegen den Formzwang im Anschluss an die ständige Rechtsprechung des BGH zulässig 

sein (so Greiner a. a. O; Preis/Gotthardt, a. a. O.). Danach ist erforderlich, dass die nach-

trägliche Änderung nur der Beseitigung einer bei der Abwicklung des Geschäfts unvorher-

gesehen aufgetretenen Schwierigkeit dient, ohne die beiderseitigen Verpflichtungen we-

sentlich zu ändern (vgl. BGH, Urteil vom 26.10.1973 – V ZR 194/72 – unter II. 2. b) bb) der 

Gründe; BGH, Urteil vom 09.2018 – V ZR 213/17 – Rn. 5 m.w.N.). 

 

Darüber hinaus kann die Berufung auf die Formnichtigkeit gegen Treu und Glauben versto-

ßen, § 242 BGB. Hierzu gehört das Verbot des Selbstwiderspruchs. Wer durch seine Er-

klärung oder durch sein Verhalten bewusst oder unbewusst eine Sach- oder Rechtslage 

geschaffen hat, auf die sich der andere Teil verlassen durfte und verlassen hat, darf den 

anderen Teil in seinem Vertrauen nicht enttäuschen. Das Verbot des Selbstwiderspruchs 

hindert die Vertragsparteien daran, sich auf die Unwirksamkeit eines Vertrags zu berufen, 

den sie längere Zeit als rechtswirksam angesehen und beiderseits erfüllt haben (vgl. BAG, 

Urteil vom 11.12.1996 – 5 AZR 855/95 – unter I. der Gründe). Weitere Umstände, die eine 

Berufung auf den Formmangel eines Aufhebungsvertrags als treuwidrig erscheinen lassen, 

liegen vor, wenn die Arbeitsstelle in Folge einer Umorganisation weggefallen ist und der 

Arbeitnehmer eine neue Arbeitsstelle hat; d. h., wenn sich die Parteien auf die vereinbarte 

Aufhebung eingestellt und entsprechend disponiert haben (vgl. Preis/Gotthardt, a.a.O., 

S. 356). 

 

(2) Gemessen an diesen Grundsätzen unterlag die nachträgliche Änderung des Aufhe-

bungsvertrags in Bezug auf das Beendigungsdatum nicht dem Schriftformerfordernis des 

§ 623 Abs. 1 BGB. Im vorliegenden Fall ist ein Ausnahmetatbestand vom grundsätzlichen 

Formenzwang im Sinne der Rechtsprechung gegeben.  
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Nachdem unbestritten gebliebenen Behauptungen des Klägers wurde die Abänderung des 

Beendigungstermins vom 31.03.2017 auf den 30.04.2017 notwendig, weil der Aufhebungs-

vertrag seinem Vorgesetzten verspätet zugegangen war. Bei Unterschriftsleistung durch 

den Kläger am 27.03.2017 war eine geordnete Beendigung des Arbeitsvertrages schon 

zum 31.03.2017 nicht umzusetzen. Durch die Änderung wurden der Inhalt des Aufhebungs-

vertrags und die dort geregelten beiderseitigen Verpflichtungen auch nicht wesentlich ver-

ändert. Wie die Präambel des Aufhebungsvertrags zeigt, vereinbarten die Parteien die ein-

vernehmliche Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses auf der Grundlage des „Sozialplans 

zum Projekt Agentur der Zukunft“. Gemäß Teil B Ziffer I. 2. des vorgenannten Sozialplans 

erhielt der Kläger ein Angebot auf Abschluss eines unterschriftsreifen Agenturvertrags frü-

hestens ab 01.04.2017 und ein Angebot eines unterschriftsreifen Aufhebungsvertrags. Die 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses war danach mit der Begründung des Handelsvertre-

tervertrags zeitlich verzahnt. Eine spätere Aufhebung des Arbeitsverhältnisses bedingte le-

diglich einen späteren Beginn des Handelsvertretervertrages. Die Änderung des Beendi-

gungstermins machte auch keine weiteren Vertragsanpassungen nötig, weil für die Rege-

lungen des Urlaubs, des Zeugnisses etc. jeweils auf den „Beendigungstermin“ abgestellt 

wurde, der lediglich um einen Monat nach hinten verschoben wurde. Die formlose Änderung 

des Aufhebungsvertrags steht im vorliegenden Fall auch mit dem Sinn und Zweck nach 

§ 623 Abs. 1 BGB im Einklang. Sowohl die Beweis- wie auch vor allem die Warnfunktion 

des Schriftformerfordernisses blieben bei der Abänderung des Beendigungstermins um ei-

nen Monat gewahrt. Für beide Parteien war klar, dass die Auflösung des Arbeitsverhältnis-

ses vereinbart wurde, um im unmittelbaren zeitlichen Anschluss daran ein Handelsvertre-

terverhältnis zu begründen. Hierfür spielte für sie keine Rolle, dass der Beendigungstermin 

handschriftlich um einen Monat verschoben wurde.  

 

Soweit der Kläger bestreitet, dass die nachträgliche Änderung von vertretungsberechtigten 

Mitarbeitern der Beklagten autorisiert waren, betrifft dies nicht den Formzwang gemäß 

§ 623 Abs. 1 BGB. Im Übrigen steht dieses Bestreiten im Widerspruch zu seiner Behaup-

tung in der Klageschrift, Seite 8, wonach die Personalabteilung vorgeschlagen habe, die 

Beendigungsdaten in Fällen wie dem Vorliegenden auf den 30.04.2017 abzuändern. Die 

Personalabteilung wäre zu einer entsprechenden Abänderung des Beendigungstermins be-

rechtigt. Schließlich hätte die Beklagte die Abänderung jedenfalls nachträglich genehmigt, 

weil das Arbeitsverhältnis zum neuen Beendigungstermin entsprechend abgewickelt wurde 
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(vgl. LAG Bremen, Urteil vom 08.09.2020 – 1 Sa 15/20 – unter II. 1.a) aa) der Gründe; LAG 

Düsseldorf, Urteil vom 24.06.2020 – 4 Sa 25/20 – unter II. a) b) bb) der Gründe). 

 

(3) Jedenfalls wäre die Berufung auf den Formzwang des § 623 Abs. 1 BGB treuwidrig 

gemäß § 242 BGB.  

Der Kläger selbst hat die Änderung des Beendigungstermins vorgenommen und mit seiner 

Unterschrift an die betreffende Stelle im Aufhebungsvertrag ausdrücklich sein Einverständ-

nis damit erklärt. Die Parteien haben den Aufhebungsvertrag auch gemäß dieser Änderung 

abgewickelt. Der Kläger hat bis einschließlich April 2017 seine Vergütung und den Wech-

selzuschuss erhalten. Darüber hinaus hat der Kläger, wie im „Sozialplan Agentur der Zu-

kunft“ vorgesehen, den Handelsvertretervertrag mit der Z. unter Übernahme seiner Kunden 

abgeschlossen. Auf Grund des Ausscheidens des Klägers am 30.04.2017 hat die Beklagte 

mit dem Wegfall des Arbeitsplatzes disponiert (vgl. auch LAG Düsseldorf, Urteil vom 

24.06.2020 / 4 Sa 25/20 – II. 1. b) cc) der Gründe). Erst mit Klageschrift vom 24.04.2019 

und damit über 24 Monate später hat sich der Kläger darauf berufen, dass der Aufhebungs-

vertrag gem. §§ 125, 126 Abs. 1 und 2, 623 Abs. 1 BGB nichtig sei.  

 

bb) Der Aufhebungsvertrag ist nicht wegen Anfechtung von Anfang an nichtig, § 142 

Abs. 1 BGB. Der Kläger hat ihn nicht wirksam mit Schreiben vom 04.05.2018 angefochten. 

Ein Anfechtungsgrund im Sinne des § 123 Abs. 1 BGB liegt nicht vor. 

 

(1) Nach § 123 Abs. 1 BGB kann eine Willenserklärung anfechten, wer zu ihrer Abgabe 

durch arglistige Täuschung bestimmt worden ist. Der Tatbestand der arglistigen Täuschung 

gem. § 123 Abs. 1 BGB setzt voraus, dass der Täuschende durch Vorspiegelung oder Ent-

stellung von Tatsachen beim Erklärungsgegner einen Irrtum erregt und ihn zur Abgabe ei-

ner Willenserklärung veranlasst (vgl. BAG, Urteil vom 18.10.2000 – 2 AZR 380/99 – unter 

II. 1 der Gründe). Eine zur Anfechtung berechtigende arglistige Täuschung durch Unterlas-

sung im Sinne von § 123 BGB begeht, wer bei Vertragsverhandlungen einen Umstand ver-

schweigt, hinsichtlich dessen ihm gegenüber seinem Vertragspartner eine Aufklärungs-

pflicht trifft. Eine Aufklärungspflicht besteht insbesondere dann, wenn die Abwägung der 

beiderseitigen Interessen unter Billigkeitsgesichtspunkten und unter Berücksichtigung aller 

Umstände des Einzelfalles ergibt, dass der Arbeitnehmer durch eine sachgerechte und vom 
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Arbeitgeber redlicherweise zu erwartende Aufklärung vor der Aufhebung des Arbeitsver-

hältnisses bewahrt werden muss, weil er sich durch sie aus Unkenntnis selbst schädigen 

würde. Zwar muss sich der Arbeitnehmer vor Abschluss eines Aufhebungsvertrages regel-

mäßig selbst über die Folgen der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses Klarheit ver-

schaffen. Den Arbeitgeber treffen aber jedenfalls dann erhöhte Hinweis- und Aufklärungs-

pflichten, wenn er im betrieblichen Interesse den Abschluss eines Aufhebungsvertrags vor-

schlägt und dabei den Eindruck erweckt, er werde bei der vorzeitigen Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses auch die Interessen des Arbeitnehmers wahren und ihn nicht ohne aus-

reichende Aufklärung erheblichen Risiken für den Bestand seines Arbeitsverhältnisses aus-

setzen (BAG, Urteil vom 22.04.2004 - 2 AZR 281/03 – unter B I. 1. c) aa)). 

 

Eine solche Hinweis- und Aufklärungspflicht der Arbeitgeberin über noch nicht abgeschlos-

sene Sozialplanverpflichtungen besteht bei Abschluss eines Aufhebungsvertrags jedoch 

nicht, wenn nicht absehbar ist, der Arbeitnehmer werde dem Sozialplan unterfallen und 

durch ein Ausscheiden auf Grund des Sozialplans bessergestellt (vgl. BAG, Urteil vom 

22.04.2004 – 2 AZR 281/03 – Leitsatz 3 und B. I. 1. c) cc) (1) der Gründe).  

 

(2) Demnach hat die Beklagte den Kläger bei Abschluss des Aufhebungsvertrags vom 

12.02./27.03.2017 nicht arglistig getäuscht. 

 

Die Beklagte hat keine Aufklärungspflicht verletzt. Mit den Verhandlungen zum Abschluss 

des Sozialplans „SSY to lead“ war im Februar/März 2017 noch nicht begonnen worden. 

Nach der Information des Betriebsrats an die Belegschaft vom 28.09.2017 (Anlage B3) fand 

das erste Treffen mit der Beklagten zwecks Vereinbarung eines Sozialplans am 13.10.2017 

statt. Deshalb konnte im Februar/März 2017 nicht sicher sein, dass der Kläger durch seine 

Regelungen bessergestellt werden würde. Dies gilt auch hinsichtlich der Vermutung des 

Klägers, die Mitbestimmungsorgane hätten sich nicht auf ein schlechteres Sozialplanvolu-

men als vorangegangen eingelassen. Damit verkennt der Kläger zum einen die Dynamik 

von Sozialplanverhandlungen und übersieht zum anderen, dass jedenfalls im Februar/März 

2017 eine Entscheidung anhand klar bestimmbarer Parameter nicht möglich gewesen ist. 

Jedenfalls war für die Beklagte zu dem Zeitpunkt nicht erkennbar, dass der Kläger durch 

den Abschluss des Aufhebungsvertrages geschädigt worden wäre (vgl. LAG Bremen, Urteil 

vom 08.09.2020 – 1 Sa 15/20 – unter II. 1. a) bb) der Gründe). Dass schon im Februar/März 
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2017 wenigstens die Voraussetzungen für einen entsprechenden Beschluss des Vorstan-

des oder Verwaltungsrats bestanden hätten, legt der Kläger nicht dar. Allein durch die Be-

hauptung des Klägers, ein gehäuftes Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern sei mögliches 

Anzeichen eines Wechsels in der Geschäftspolitik, reicht nicht für die Annahme aus, dass 

dieses Ausscheiden zumindest wahrscheinlich auf ein fehlendes Einverständnis mit einer 

feststehenden Ausgliederung des Vertriebes und der Beendigung der Arbeitsverhältnisse 

der angestellten Vermittler zurückzuführen sei. Vielmehr trägt der Kläger selbst vor, dass 

zum Zeitpunkt des Aufhebungsvertrages noch erhebliche Widerstände seitens diverser 

Vorstandsmitglieder bestanden hätten, den gesamten Außendienst nach außen zu geben. 

Eine wirksame Beschlussfassung war also noch gar nicht möglich. Es bedurfte erst des 

Ausscheidens mehrerer Vorstandsmitglieder. Soweit der Lagebericht 2017 die Aussage 

enthält, der Aufsichtsrat habe sich „im Berichtsjahr … bereits sehr intensiv mit der neuen 

Strategie“ befasst, ist gerade nicht der Schluss zu ziehen, dass zum Zeitpunkt des Ab-

schlusses der Aufhebungsvereinbarung des Klägers im Februar/März 2017 schon Be-

schlüsse gefallen wären, sondern nur, dass im gesamten Jahr 2017 Überlegungen und 

Erörterungen stattgefunden haben. Auch aus der Pressemitteilung vom 06.03.2017 ergibt 

sich nichts zugunsten des Klägers. Die Pressemitteilung beginnt mit den Worten „Noch ist 

keine Entscheidung gefallen“ und macht damit gerade deutlich, dass im Konzern der Be-

klagten Veränderungen angedacht und diskutiert wurden, dass aber eben noch keine Ent-

scheidungen gefallen waren (vgl. LAG München, Urteil vom 16.09.2020 – 10 Sa 322/20 – 

unter I. a) bb) (3) der Gründe). 

 

Darüber hinaus fehlt es an einem für die Anfechtung erforderlichen Irrtum des Klägers. Dem 

Kläger war bekannt, dass die Beklagte konzernweit die Umstrukturierung ihres Außendiens-

tes im großen Maßstab plante. Bereits in der von ihm vorgelegten Anlage C1 vom Mai 2016 

(= Bl. 421 ff. d. A.) betraf der „Sozialplan SSY“ „grundsätzlich“ den Innendienst, perspekti-

visch auch den Außendienst: „ggf. ergänzende Regelung für Außendienst“. In der „Eck-

punkte- und erste Duldungsvereinbarung zum Projekt Agentur der Zukunft“ vom 11.08.2016 

sind bereits weitreichende Änderungen im künftigen Außendienst skizziert worden. Der Klä-

ger kann sich auch nicht darauf berufen, dass ihm diese Vereinbarung nicht bekannt war. 

In der Präambel des Aufhebungsvertrags sind die Parteien übereingekommen, das Arbeits-

verhältnis auf der Grundlage des „Sozialplans zum Projekt Agentur der Zukunft“ einver-

nehmlich zu beenden. In diesem Sozialplan wird auf die vorstehend genannte „Eckpunkte- 
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und erste Duldungsvereinbarung zum Projekt Agentur der Zukunft“ mehrfach Bezug ge-

nommen. Zudem ist über einen möglichen Verkauf des X.-Exklusivvertriebs an die W. in 

der Presse bereits am 06.03.2017 und damit vor der Unterschrift des Klägers unter den 

Aufhebungsvertrag am 27.03.2017 informiert worden. Es ist realitätsfremd anzunehmen, 

dass der Bericht der Zeitschrift VersicherungswirtschaftHEUTE in der Betriebsöffentlichkeit 

nicht bekannt und diskutiert worden ist, mag auch der Kläger ihn nicht gelesen haben. Im-

merhin sind ca. 550 von ca. 1.380 Außendienstmitarbeitern ausgeschieden und allein in der 

Direktion V. 40 von 140 Mitarbeitern.  

 

Schließlich hat nach eigenem Vortrag des Klägers der damalige Organisationsdirektor und 

Vorgesetzte der Direktion V. bei einer Besprechung mit allen Außendienstmitarbeitern Ende 

2016 erklärt, wer nicht in die AGZ (Agentur der Zukunft) wechsele und den Wechselzu-

schuss nehme, bleibe Restangestellter, was ein aussterbendes Modell sei. Der Kläger war 

also sehr wohl darüber informiert worden, dass ein Verbleiben als „Restangestellter“ mit 

dem Risiko verbunden war, dass die Außendiensttätigkeit im Angestelltenverhältnis nicht 

dauerhaft fortgeführt werden würde, da diese Art der Beschäftigung als „aussterbend“ be-

zeichnet wurde. Der Kläger entschied sich also gerade in Kenntnis der Möglichkeit, dass 

die Beklagte ihren Außendienst insgesamt „aussterben“ lassen könnte, für den Wechsel in 

ein freies Handelsvertreterverhältnis (vgl. LAG München, Urteil vom 16.09.2020 – 10 Sa 

322/20 – unter I. 1. a) bb) (2) der Gründe).  

 

cc) Ergänzend stützt die Kammer ihre Entscheidung darauf, dass der Kläger seinen 

Abfindungsanspruch nach dem „Sozialplan SSY to lead“ auch nicht schlüssig dargelegt hat. 

Er hat weder vorgetragen, auf welcher Anspruchsgrundlage des Sozialplans SSY to lead 

noch nach welcher Berechnungsformel die von ihm geltend gemachte Abfindungszahlung 

begründet sein soll. Der als Anlage A9 vorgelegte Sozialplan ist der Sozialplan zum Pro-

gramm SSY vom 30.04.2016, der nach Teil A, Ziff. II. 1. nur für die Arbeitnehmer der Ge-

sellschaft im Innendienst und mithin nicht für den Kläger als Außendienstmitarbeiter gilt.  

 

2. Der Kläger hat keinen Anspruch auf die geltend gemachte Zahlung als Schadens-

ersatz gemäß §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 249 Abs. 1 BGB. Die Beklagte hat ihm gegenüber 

im Anschluss an die vorstehenden Ausführungen weder Aufklärungspflichten verletzt noch 

gegen ihre Fürsorgepflicht verstoßen.  
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3. Dem Kläger steht kein Anspruch auf Nachteilsausgleich gemäß §§ 113 Abs. 3 i.V.m. 

Abs. 1 BetrVG zu. Die Beklagte hat keine geplante Betriebsänderung im Sinne des § 111 

BetrVG durchgeführt, ohne darüber mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich ver-

sucht zu haben.  

 

a) Nach § 113 Abs. 3 BetrVG hat ein Arbeitnehmer dann einen Anspruch auf eine Ab-

findung, wenn der Arbeitgeber eine geplante Betriebsänderung durchführt, ohne zuvor über 

sie einen Interessenausgleich mit dem Betriebsrat versucht zu haben. 

 

aa) Die Beklagte hatte nach unstreitigem Vortrag der Parteien etwa 2.000 Mitarbeiter, 

davon ca. 1.250 als Arbeitnehmer beschäftigte Außendienstmitarbeiter. Letzteren wurde 

angeboten das Arbeitsverhältnis zu beenden und in ein Handelsvertreterverhältnis überzu-

leiten, was ca. 550 Arbeitnehmer angenommen haben. Dies stellt eine interessenaus-

gleichspflichtige betriebsübergreifende unternehmensweite Betriebsänderung dar.  

 

bb) Entgegen der Ansicht des Klägers haben sich die Betriebspartner vor Durchführung 

der Maßnahme auch auf einen wirksamen Interessenausgleich geeinigt.  

 

(1) Inhalt des von § 112 BetrVG geforderten Interessenausgleichs ist die Regelung der 

Frage, ob überhaupt, ggf. wann und in welcher Weise die vom Arbeitgeber geplante Be-

triebsänderung durchgeführt werden soll (ständige Rechtsprechung des BAG, z.B. Urteil 

vom 20.04.1994 - 10 AZR 186/93 – unter II. 1 der Gründe mit m. w. Nachw.). Nach § 112 

Abs. 1 S. 1 BetrVG ist der zwischen Unternehmer und Betriebsrat gefundene Interessen-

ausgleich über die geplante Betriebsänderung schriftlich niederzulegen und von beiden Be-

triebspartnern zu unterschreiben (vgl. BAG, Urteil vom 20.04.1994 - 10 AZR 186/93 – unter 

II. 2 a) der Gründe mit m. w. Nachw.). § 112 Abs. 1 Satz 1 BetrVG fordert jedoch nicht, dass 

der Interessenausgleich in einer gesonderten Urkunde niedergelegt und als solcher aus-

drücklich bezeichnet wird. Es ist in der Betriebspraxis vielfach üblich, Interessenausgleich 

und Sozialplan in einer Urkunde niederzulegen, diese auch nur als Sozialplan zu bezeich-

nen oder andere Überschriften zu wählen. Regelungen, die nur Inhalt eines Interessenaus-

gleichs sein können, werden als Sozialplan bezeichnet. Einigungen, die ihrem Inhalt nach 

einen Sozialplan darstellen, werden auch Interessenausgleich genannt (vgl. BAG, Urteil 
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vom 20.04.1994 - 10 AZR 186/93 – unter II. 2 b) der Gründe). Von daher ist es allein ent-

scheidend, ob die Einigung der Betriebspartner über das Ob und Wie einer geplanten Be-

triebsänderung oder eines Teils derselben schriftlich festgehalten ist und in dieser Urkunde 

mit ausreichender Deutlichkeit sichtbar wird. Dies bestimmt sich nach dem Inhalt der Eini-

gung, die nach §§ 133, 157 BGB auszulegen ist. Es ist nicht nur der Wortlaut der Erklärun-

gen entscheidend, sondern der wirkliche Wille der Vertragspartner, soweit er in der Erklä-

rung noch seinen Niederschlag gefunden hat (vgl. BAG, Urteil vom 20.04.1994 - 10 AZR 

186/93 – unter II. 2 b) der Gründe).  

 

(2) Aus der Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich, dass der „Sozialplan zum Pro-

jekt Agentur der Zukunft“ vom 08./12.12.2016 (Bl. 217 ff. d.A.) auch Regelungen enthält, 

die Inhalt eines Interessenausgleichs sind. So enthält die Präambel den Hinweis darauf, 

dass die vorgesehenen Maßnahmen abschließend in der Präambel der „Eckpunkte- und 1. 

Duldungsvereinbarung zum Projekt „Agentur der Zukunft““ vom 11.08.2016 dargestellt sind. 

In Teil B.I.1. wird sodann festgelegt, dass alle angestellten Vermittler, die sich am 

01.07.2016 in einem ungekündigten und unbefristeten Anstellungsverhältnis befinden, das 

Angebot erhalten, freiwillig in ein freies Handelsvertreterverhältnis zu wechseln. Durch 

diese Regelung wird der Wunsch der Arbeitgeberin anerkannt, die im Projekt „Agentur der 

Zukunft“ vorgesehenen Maßnahmen durchzuführen und insbesondere allen angestellten 

Vermittlern den Wechsel in ein Handelsvertreterverhältnis zu ermöglichen; also das Ver-

triebsmodell – soweit freiwillig möglich – auf freie Handelsvertreter umzustellen. Dies reicht 

für die Annahme eines vereinbarten Interessenausgleichs aus (vgl. LAG München, Urteil 

vom 16.09.2020 – 10 Sa 322/20 – unter I. 3. a) bb) der Gründe).  

 

(3) Dieser Interessenausgleich galt ab dem 01.01.2017 aufgrund des Betriebsüber-

gangs für die Beklagte als Betriebsnachfolgerin gemäß § 613 a Abs. 1 Satz 2 BGB fort. 

§ 613 a Abs. 1 Satz 2 BGB leitet die kollektivrechtlichen Bindungen des Veräußerers auf 

das Arbeitsverhältnis zwischen dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer über (vgl. 

ErfK/Preis, 20. Aufl. 2020, § 613 a BGB Rn. 112; ebenso LAG Düsseldorf, Urteil vom 

26.06.2020 – 4 Sa 25/20 – unter II. 2. b) der Gründe); vgl. auch BAG, Beschluss vom 

18.09.2002 – 1 ABR 54/01 – für den Fall, dass - wie hier - sämtliche Betriebe eines Unter-

nehmens von einem anderen Unternehmen im Wege der Einzel- oder Gesamtrechtsnach-

folge übernommen werden).  
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b) Darüber hinaus ist ein etwaiger Anspruch des Klägers auf Nachteilsausgleich ge-

mäß der Ausschlussfrist des § 24 Abs. 1 des MTV erloschen.  

aa) Nach § 24 MTV für das private Versicherungsgewerbe verfallen „Ansprüche aus 

dem Arbeitsverhältnis“, soweit sie nicht spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Be-

endigung des Arbeitsverhältnisses schriftlich geltend gemacht werden. Hiervon ausgenom-

men sind gemäß Abs. 1 Ansprüche aufgrund deliktischer Handlungen und gemäß Abs. 2 

Ansprüche des Arbeitgebers aus der Einkommensregelung mit Angestellten des Außen-

dienstes, insbesondere aus einer Provisionsvereinbarung. Nach der Rechtsprechung findet 

die mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses beginnende Ausschlussfrist des § 24 MTV 

für das private Versicherungsgewerbe zudem nicht auf Ansprüche Anwendung, die erst 

nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig werden (vgl. BAG, Urteil vom 19.12.2006 

– 9 AZR 343/06 – Rn. 25 ff.). 

 

bb) Nachteilsausgleichsansprüche im Sinne von § 113 Abs. 3 BetrVG sind „Ansprüche 

aus dem Arbeitsverhältnis“ im Sinne von § 24 MTV für das private Versicherungsgewerbe.  

Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts erfassen Verfallklauseln, die sich auf 

„Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis“ – wie vorliegend – beziehen, auch solche auf Nach-

teilsausgleich (BAG, Urteil vom 21.10.1997 -1 AZR 138/97 – unter II. 2. a) der Gründe). 

Denn es handelt sich bei dem Nachteilsausgleichsanspruch um einen gesetzlichen An-

spruch, der seine Grundlage im Arbeitsverhältnis hat. Mit derartigen Formulierungen brin-

gen die Tarifvertragsparteien ihren Willen zum Ausdruck, eine umfassende Bereinigung an-

zustreben und alle eventuell in Betracht kommenden Ansprüche der Ausschlussfrist zu un-

terwerfen. Dies entspricht dem Zweck einer solchen Frist, in angemessener Zeit Klarheit 

und Rechtsfrieden zwischen den Parteien des Arbeitsverhältnisses zu schaffen.  

 

Bei der Formulierung der streitgegenständlichen Tarifnorm wird durch die Herausnahme 

zweier konkret benannter Fallkonstellationen, nämlich der deliktischen Ansprüche und der 

Ansprüche des Arbeitgebers aus der Einkommensregelung zum Ausdruck gebracht, dass 

eine umfassende Bereinigung angestrebt wird und alle anderen eventuell in Betracht kom-

menden Ansprüche der Ausschlussfrist unterworfen werden sollen. 
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Darüber hinaus wird der Nachteilsanspruch mit der tatsächlichen Beendigung des Arbeits-

verhältnisses fällig. Auf diesen Zeitpunkt abzustellen rechtfertigt sich insbesondere aus der 

Funktion der Abfindung, im gewissen Umfang den Verlust des Arbeitsplatzes auszuglei-

chen. Dieser Verlust tritt ein mit dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis (st. Rspr., vgl. 

BAG, Urteil vom 21.10.1997 -1 AZR 138/97 – unter II. 2. b) aa) der Gründe). 

 

cc) Der MTV für das private Versicherungsgewerbe und damit auch § 24 ist wirksam 

durch die als „Vertragsgrundlagen“ überschriebene Ziffer 3 (vgl. Anlage B18, Bl. 244 ff. d. 

A.) in den Arbeitsvertrag der Parteien einbezogen worden. Danach finden auf das Arbeits-

verhältnis die für die damalige Rechtsvorgängerin der Beklagten, die U., geltenden Tarif-

verträge in ihrer gültigen Fassung Anwendung. Dies stellt eine hinreichend klare und un-

missverständliche Bezugnahme i. S. d. NachwG auf den allein in Betracht kommenden 

MTV für das private Versicherungsgewerbe dar. Darüber hinaus wird unter Ziffer 4 des Ar-

beitsvertrags ausdrücklich der Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe benannt, 

indem dort festgehalten ist, dass der Kläger ein Mindesteinkommen nach den jeweiligen 

Bestimmungen des Tarifvertrags für das private Versicherungsgewerbe erhält. Schließlich 

hat der Kläger in der Klageschrift selbst zur Berechnung seiner Kündigungsfrist auf den 

MTV für das private Versicherungsgewerbe Bezug genommen. Nach allem steht das 

NachwG der Anwendung des MTV für das private Versicherungsgewerbe nicht entgegen.  

 

dd) Die sechsmonatige Ausschlussfrist des § 24 MTV für das private Versicherungsge-

werbe lief aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 30.04.2017 am 

30.10.2017 ab. Der Kläger hat den Nachteilsausgleichsanspruch erstmals mit dem Schrift-

satz vom 29.10.2019 geltend gemacht. Zu diesem Zeitpunkt war die Ausschlussfrist verstri-

chen. (vgl. LAG München, Urteil vom 16.09.2020 – 10 Sa 322/20 – unter I. 3.) der Gründe; 

LAG Bremen, Urteil vom 09.09.2020 – 1 Sa 15/20 – unter II. 3. der Gründe). 

 

III. 

 

Der Kläger hat die Kosten seines erfolglosen Rechtsmittels gemäß § 97 Abs. 1 ZPO i.V.m. 

§ 64 Abs. 6 ArbGG zu tragen. 
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IV. 

 

Gründe für die Zulassung der Revision im Sinne von § 72 Abs. 2 ArbGG bestanden nicht.  

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

 

Gegen diese Entscheidung ist ein Rechtsmittel nicht gegeben; auf die Möglichkeit der 

Nichtzulassungsbeschwerde gemäß § 72 a ArbGG wird hingewiesen. 

 

 

 

 
Dr. Eulers Bergmüller Pirsch 

 
 


